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Am Vormittag dieses Magglinger Treffens
stand für einmal nicht «Die Hausarztmedi-
zin» als solche im Vordergrund, nicht die Be-
rechtigung zur akademischen Forschungs-
tätigkeit und auch nicht die Anerkennung 
des Faches Hausarztmedizin als universitäre
Disziplin – nein, in der Gewissheit, dass die
SMIFK (Schweizerische Medizinische Inter-
fakultätenkommission) anlässlich ihrer Juni-
Sitzung ein Bekenntnis zur Hausarztmedizin
als eigenständiger akademischer und wissen-
schaftlicher Disziplin ablegen würde, galt es,
sich auf die aktuellen und zukünftigen Auf-
gaben vorzubereiten.

Der Lehrarzt als Person, als optimal aus-
gebildeter akademischer Lehrer mit seinen
ganz spezifischen Fortbildungsbedürfnissen,
sollte im Zentrum dieser Veranstaltung ste-
hen. Gegen 40 LehrärztInnen kamen nach
Magglingen, nicht nur das Kader der 5 FI-
HAMs (Fakultäre Instanzen für Hausarzt-
medizin der Universitäten Basel, Bern, Genf,
Lausanne und Zürich), sondern auch interes-
sierte KollegInnen aus der Schweiz und aus
Deutschland, eine Vertretung des SGAM-
Vorstandes, des BAG (Bundesamt für Ge-
sundheitswesen) und des IAWF (Institut für
Aus-, Weiter- und Fortbildung).

An sämtliche in der Lehre tätigen Kolle-
gInnen in unserem Land waren Fragebogen
verschickt worden, womit man bestrebt war,
die Bedürfnisse dieser engagierten KollegIn-
nen wahrzunehmen und nach Möglichkeit in
das zu verfassende Konsenspapier einfliessen
zu lassen.

Im Einklang mit den unzähligen einge-
troffenen Antworten von LehrärztInnen war
man sich in Magglingen über folgendes einig:

– Nur bestqualifizierte LehrärztInnen sollten
für die hausärztliche Lehre vorgesehen und
rekrutiert werden.

– Diesen LehrärztInnen sollte analog den
Ausbildnern in den Universitätskliniken von
den Fakultäten eine adäquate Anerkennung
zuteil werden.

– Für jede einzelne Lehrveranstaltung sind
Aus- und Fortbildungen vorzusehen, eine
möglichst grosse Einheit in der Lehre ist an-
zustreben und ein optimaler Informations-
fluss von den FIHAMs zu den LehrärztInnen
muss gewährleistet werden.

– Schliesslich sind Evaluationen für eine
ständige Verbesserung der Lehrtätigkeit
unabdingbar.

Was bleibt in Erinnerung an diesen Magglin-
ger Vormittag mit dem Titel «Der Lehrarzt»?
– Alle 5 FIHAMs haben im Laufe der ver-

gangenen Jahre interessante und effi-
ziente Aus- und Fortbildungsveranstal-
tungen und Evaluationsinstrumente erar-
beitet.

– Mitglieder aller 5 FIHAMs beteiligten
sich ausgesprochen konstruktiv an der
Diskussion und der darauffolgenden Ver-
nehmlassung, welche letztlich zum hier
veröffentlichten Konsenspapier führte.

– Insgesamt war die Diskussion geprägt
durch ein Bekenntnis zur Qualität und zur
Kontinuität in der hausärztlichen Lehre.

Manch eine Idee sprang von den West-
schweizer KollegInnen zu den Deutsch-
schweizern über, und wieder andere Anre-
gungen aus Bern, Zürich und Basel wurden
von unseren Partnern aus Genf und Lau-
sanne mit Interesse aufgenommen. Vernet-
zung kann kompliziert sein, in Magglingen
war sie anregend und befruchtend. Wenn
Prof. Werner Ringli in seinem Abschiedswort
von einem Magglinger Geist sprach, so
meinte er damit die gelebte Zusammenarbeit
der 5 FIHAMs im Hinblick auf eine univer-
sitäre Lehrtätigkeit, die diesem akademi-
schen Anspruch gerecht wird – den Rahmen
zu dieser Lehrtätigkeit wird die SMIFK be-
schliessen, dem Anspruch, das von diesem
Rahmen umgebene Bild kunstvoll zu gestal-
ten, stellen sich die 5 FIHAMs und viele
hundert diesen FIHAMs angeschlossene
LehrärztInnen gerne.

Der Lehrarzt in der Hausarztpraxis – 
ein FIHAM-Konsenspapier

«Lehren und Lernen in der Hausarztpraxis» – so lautete der Titel

eines in PrimaryCare veröffentlichten Aufrufs, anlässlich 

des 6. Magglinger Lehrärztetreffens vom 22.5.2003 zwei 

Konsenspapiere über die hausärztliche Lehrtätigkeit mitzugestal-
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die Lernziele (ein entsprechender Artikel folgt später).
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1. Qualifikation der Lehrärzte

Ein als Lehrarzt in der Praxis tätiger Hausarzt
sollte über folgende minimale Qualifikatio-
nen verfügen:
– Eidgenössischer Facharzttitel oder gleich-

wertige Qualifikation;
– mindestens 2 Jahre Praxiserfahrung;
– Verwurzelung in der Schulmedizin;
– Erfüllen der Fortbildungsordnung seiner

Fachgesellschaft;
– Teilnahme an Einführungsseminar für

entsprechende Lehrveranstaltung;
– regelmässige Teilnahme am jährlichen

Teachers Teaching;
– Bereitschaft, seine Lehrtätigkeit evaluie-

ren zu lassen und auch selbst die Studie-
renden zu evaluieren.

2. Rekrutierung und Anerkennung 
von Lehrärzten

Hausärztliche Lerninhalte werden bevorzugt
in Kleingruppen bzw. im 1:1-Verhältnis ver-
mittelt. Bei einer Zunahme der Lehrver-
pflichtungen kommt der Rekrutierung von
jungen Lehrärzten eine grosse Bedeutung zu. 
– Rekrutierung, Aus- und Fortbildung von

Lehrärzten ist eine Aufgabe der jeweili-
gen FIHAM.

– Die lehrärztliche Tätigkeit soll von der 
Fakultät durch ein «Diplom» oder einen
«Titel» anerkannt werden.

– Lehrtätigkeit im Auftrag der Universität
soll adäquat honoriert werden (Ansatz
200–250 Fr. pro Vorlesungsstunde inklu-
sive Vorbereitungszeit im Hörsaal bzw.
entsprechend reduzierter Ansatz für Aus-

bildungstätigkeit in den eigenen Praxis-
räumlichkeiten).

– Von seiten der Fachgesellschaft soll die
Lehrtätigkeit mit entsprechenden Fortbil-
dungspunkten anerkannt werden (Regel:
1 Std. Lehrtätigkeit entspricht 2 Std. Fort-
bildungsbesuch).

3. Aus- und Fortbildung

Aus- und regelmässige Fortbildung der Lehr-
ärzte im Bereich der hausärztlichen Lehre ist
unabdingbar.

Für die Ausbildung zu einem neuen Lehr-
modul ist jeweils ein halber Tag vorzusehen,
ebenso mindestens ein halber Tag für eine
jährliche Fortbildungsveranstaltung für das
ganze Kollektiv der Lehrärzte.

Eine minimale Aus- und Fortbildung
sollte im Sinne einer Qualitätssicherung als
obligatorisch erklärt werden. (Dieses Obliga-
torium soll nur für Lehrärzte gelten, die einen
nennenswerten Ausbildungsauftrag wahr-
nehmen, nicht für solche, die z.B. eine Vor-
lesungsstunde pro Jahr erteilen.) Hauptsäch-
liche Fortbildungsinhalte sind die folgenden:
– Curriculum kennenlernen und verstehen;
– Kennenlernen der von den Studierenden

gebrauchten Lehrmittel;
– Lernziele für eigenen Auftrag kennen;
– praktische interaktive Vorbereitung für

eigenen Lehrauftrag;
– Didaktik, Gesprächsführung und Einfüh-

rung in neue Lernmethoden;
– Vermitteln einer Unité de doctrine für

medizinische Fächer und Untersuchungs-
methoden im Hinblick auf die Lehre in
der Praxis (Harmonisierung mit der
Lehre in der Klinik);

– informeller Austausch über Lehrerfah-
rungen mit Kollegen und Mitgliedern des
FIHAM-Kollegiums.

4. Informationsfluss

Für die regelmässige Information sind ent-
sprechende Informationskanäle zu schaffen:
– regelmässig aktualisierte Homepage mit

den Neuigkeiten und möglichst weit im
voraus bekanntzugebenden Unterrichts-
terminen;

– schriftlicher Aussand von allgemein in-
teressierenden Unterlagen über das Me-
dizinstudium bzw. das Curriculum an der
entsprechenden Universität;
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Konsenspapier «Der Lehrarzt 
in der Hausarztpraxis»
An allen fünf Schweizerischen Medizinischen Fakultäten werden

hausärztliche Lerninhalte im Auftrag der Universitäten durch die

FIHAM’s vermittelt. Um die entsprechenden Lernziele zu erreichen,

bedarf es eine relativ grossen Anzahl Lehrärzte. Es ist eine zentrale

Aufgabe der FIHAM’s, die Verantwortung für die Kontinuität und 

die Qualität der hausärztlichen Lehre durch die Lehrärzte wahr-

zunehmen.
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Die Evaluationsergebnisse werden gezielt in
individuelle und ausbildungsgangbezogene
Verbesserungen umgesetzt.

6. Weitere Aufträge an die
entsprechende FIHAM

– Schlanke Administration;
– Kontinuität im Konzept und in der Lern-

methodik;
– weitreichende logistische und administra-

tive Unterstützung;
– Vermittlung eines Teamgeistes innerhalb

der Lehrkörper (Corporate identity);
– Wahrnehmung der Interessen der Lehr-

ärzte in der Fakultät resp. in der Univer-
sität;

– Vernetzung der 5 Schweizerischen 
FIHAM’s mit dem Ziel einer Koordina-
tion der Aus- und Fortbildung ihrer Lehr-
ärzte;

– Jedem Lehrarzt ist aus den Reihen des
verantwortlichen FIHAM ein persönlicher
Ansprechpartner für etwelche Probleme
zuzuteilen.

– Information über Art und Inhalt der Prü-
fungen;

– Abgabe von Ordnern oder CD-ROM mit
den Inhalten der wesentlichen Lernmo-
dule (bzw. entsprechende aktualisierte
Blätter).

5. Evaluation/Feedback

– Eine gegenseitige Evaluation (Lehrarzt-
Studierender) jeder hausärztlichen Lehr-
veranstaltung ist obligat.

– Zudem sind folgende Varianten von Eva-
luationen je nach Möglichkeit der ent-
sprechenden Fakultät bzw. der FIHAM
wünschenswert:

– Selbstevaluation der Lehrärzte auf-
grund eines standardisierten Frage-
bogens;

– Externe Evaluation der Lernveranstal-
tungen durch Fakultät;

– Gemeinsame Evaluationsveranstal-
tungen der Studierenden mit den
Lehrärzten.

– Die Lehrärzte sind über ihr «persönliches
Evaluationsergebnis» wie auch über die
allgemeinen Evaluationsresultate zu in-
formieren.


